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A) SATZUNGEN,  VERORDNUNGEN  UND 
 BEKANNTMACHUNGEN 
 DER  REGION  HANNOVER  UND  DER
 LANDESHAUPTSTADT  HANNOVER

 Region Hannover

 – – –

 Landeshauptstadt Hannover

 – – –

B)  SATZUNGEN  UND  BEKANNTMACHUNGEN 
DER  STÄDTE  UND  GEMEINDEN

1. Stadt Pattensen

 Bebauungsplan Nr. 216 „Calenberger Mühle“;
 Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Pattensen hat in seiner Sitzung am 
14.12.2017 den Bebauungsplan Nr. 216 „Calenberger 
Mühle“ als Satzung sowie die Begründung gem. § 10 (1) 
BauGB beschlossen. Der Satzungsbeschluss wird hiermit 
gemäß § 10 (3) Baugesetzbuch ortsüblich bekannt ge-
macht.

Geltungsbereich: 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
216 „Calenberger Mühle“ liegt am Ostrand der Ortslage 
von Schulenburg. Er erfasst auf der Leineinsel „Calenber-
ger Mühle“ das Betriebsgelände der Fa. JRS mit Erweite-
rungsflächen und außerhalb der Leineinsel den Abschnitt 
der Landesstraße 460, der an die Zufahrt zur Leineinsel 
angrenzt, Grünland an der Ostseite der Mühlenleine und 
eine Lagerfläche der Fa. JRS an der Ostseite der Leine. Er 
ist im folgenden Kartenausschnitt verdeutlicht.

Bekanntmachung 
Bebauungsplan Nr. 216 „Calenberger Mühle“; 

Satzungsbeschluss 
 

Der Rat der Stadt Pattensen hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 den Bebauungsplan Nr. 216 
„Calenberger Mühle“ als Satzung sowie die Begründung gem. § 10 (1) BauGB beschlossen. Der 
Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 (3) Baugesetzbuch ortsüblich bekannt gemacht. 
 

Geltungsbereich:  
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 216 „Calenberger Mühle“ liegt am 
Ostrand der Ortslage von Schulenburg. Er erfasst auf der Leineinsel „Calenberger Mühle“ das 
Betriebsgelände der Fa. JRS mit Erweiterungsflächen und außerhalb der Leineinsel den Abschnitt 
der Landesstraße 460, der an die Zufahrt zur Leineinsel angrenzt, Grünland an der Ostseite der 
Mühlenleine und eine Lagerfläche der Fa. JRS an der Ostseite der Leine. Er ist im folgenden 
Kartenausschnitt verdeutlicht.  
 

 
 
 
 

Einsichtnahme: 
Der Bebauungsplan einschließlich der Begründung kann ab dem Tage dieser Veröffentlichung in 
der Stadtverwaltung im Verwaltungsgebäude Ludwig-Erhard-Straße 35, 1. OG., in Pattensen 
während der Sprechzeiten der Stadtverwaltung eingesehen werden. Jedermann kann die 
Planunterlagen einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
  Mo. 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
  Do. 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr  
oder nach telefonischer Vereinbarung (Telefon 05101/1001-450) 
 
 
Hinweise:  
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
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Einsichtnahme:
Der Bebauungsplan einschließlich der Begründung kann 
ab dem Tage dieser Veröffentlichung in der Stadtverwal-
tung im Verwaltungsgebäude Ludwig-Erhard-Straße 35, 
1. OG., in Pattensen während der Sprechzeiten der Stadt-
verwaltung eingesehen werden. Jedermann kann die Pla-
nunterlagen einsehen und über den Inhalt Auskunft ver-
langen.

Sprechzeiten: 
Mo. - Fr.  8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Mo. 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Do. 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung (Telefon 05101/1001-
450)

Hinweise: 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im 
Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteilen, deren Leistung schriftlich beim Entschä-
digungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 
Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften sowie Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 BauGB sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
geltend gemacht worden sind. Bei der Geltendmachung 
ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, darzulegen.

Pattensen, den 06.02.2018

Stadt Pattensen
Die Bürgermeisterin

Schumann

C) SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

 Zweckverband Landesbühne Hannover i. L.

 Jahresrechnung des Zweckverbandes Landesbühne
 Hannover i. L. für das Haushaltsjahr 2016

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Landes-
bühne Hannover i. L. hat in Ihrer Verbandsversammlung 
am 19.12.2017  beschlossen, gemäß § 6 Nr. 6 der Verband-
sordnung i. V. m. § 13 Nr. 6 NKomZG und § 58 Abs. 1 Zif-
fer 10 i. V. m. § 129 Abs. 1 NKomVG die Jahresrechnung  
des Zweckverbandes Landesbühne  für das Haushaltsjahr 
2016 entgegenzunehmen. 
„Herrn Geschäftführer Kranz wird für das Haushaltsjahr 
2016 von der Verbandsversammlung Entlastung erteilt.“
Die Jahresrechnung sowie der Schlussbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes liegen nach § 129 Abs. 2 NKomVG 
für 7 Tage, beginnend nach dem Tage nach dieser Veröf-
fentlichung während der Dienststunden zur Einsichtnah-
me bei der Region Hannover, Hildesheimer Straße 17, 
Raum 400 öffentlich aus.

Bekanntmachung 
Bebauungsplan Nr. 216 „Calenberger Mühle“; 

Satzungsbeschluss 
 

Der Rat der Stadt Pattensen hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 den Bebauungsplan Nr. 216 
„Calenberger Mühle“ als Satzung sowie die Begründung gem. § 10 (1) BauGB beschlossen. Der 
Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 (3) Baugesetzbuch ortsüblich bekannt gemacht. 
 

Geltungsbereich:  
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 216 „Calenberger Mühle“ liegt am 
Ostrand der Ortslage von Schulenburg. Er erfasst auf der Leineinsel „Calenberger Mühle“ das 
Betriebsgelände der Fa. JRS mit Erweiterungsflächen und außerhalb der Leineinsel den Abschnitt 
der Landesstraße 460, der an die Zufahrt zur Leineinsel angrenzt, Grünland an der Ostseite der 
Mühlenleine und eine Lagerfläche der Fa. JRS an der Ostseite der Leine. Er ist im folgenden 
Kartenausschnitt verdeutlicht.  
 

 
 
 
 

Einsichtnahme: 
Der Bebauungsplan einschließlich der Begründung kann ab dem Tage dieser Veröffentlichung in 
der Stadtverwaltung im Verwaltungsgebäude Ludwig-Erhard-Straße 35, 1. OG., in Pattensen 
während der Sprechzeiten der Stadtverwaltung eingesehen werden. Jedermann kann die 
Planunterlagen einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
  Mo. 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
  Do. 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr  
oder nach telefonischer Vereinbarung (Telefon 05101/1001-450) 
 
 
Hinweise:  
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 

Hinweis: 
Der Zweckverband Landesbühne Hannover ist auf Be-
schluss der Verbandsversammlung vom 28.04.2017 mit 
Wirkung zum 30.06.2017 aufgelöst worden. Nach § 17 
Abs. 4 NKomZG gilt ein Zweckverband nach seiner Auflö-
sung als fortbestehend, soweit der Zweck der Abwicklung 
dies erfordert. 

Andreas Kranz
Geschäftsführer


